
Nachhilfe
Beitrag von „Avantasia“ vom 4. August 2010 13:56

Versteuert wird immer die Summe aus allen Tätigkeiten. D.h. wenn du als angestellter Lehrer
UND als Nachhilfelehrer ZUSAMMEN unter 400€ verdienst, dann musst du das nicht versteuern
("Geringfügig Beschäftigter").
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